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Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Der Gemeindewahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung
der zugelassenen Bewerber für die Wahl  

zum/zur Verbandgemeindebürgermeister/-in am 23.10.2016

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 folgende Bewerber für die 
Wahl zum/zur Verbandsgemeindebürgermeister/-in am 23.10.2016 zugelassen, die hiermit 
gemäß § 30 Absatz 6 Kommunalwahlgesetzt für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) be-
kanntgemacht werden.

lfd. 
Nr.

Namen, 
Vorname Beruf / Stand Geburts-

jahr Hauptwohnung Partei / 
Wählergruppe

01
Bausemer, 

Arno
Journalist 1982

Große Straße 11
OT Hohengöhren

Schönhausen (Elbe)

Alternative für 
Deutschland

02
Faller-Walzer, 

Gerhard
Projektmanager 1958

Am Park 4
OT Wust

Wust-Fischbeck

Christlich 
Demokratische 

Union 
Deutschlands

03
Friedebold, 

Steffi
Managerin /  

Dipl.-Agrar-Ing.
1967

Ferchels 16
OT Ferchels
Schollene

04
Peters, 
Torsten

Beamter / 
Finanzwirt

1968
Heidestraße 41

Klietz

05 Witt, Bernd
VerbGem-Bür-

germeister / Dipl. 
Ing. (FH)

1956
Siedlung 79

Schönhausen (Elbe)

Schönhausen (Elbe),  den 29.09.2016

Schröder
Gemeindewahlleiter

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Der Gemeindewahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung
der zugelassenen Bewerber für die Wahl  

zum/zur Bürgermeister/-in in der Gemeinde Wust-Fischbeck am 23.10.2016 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 folgende Bewerber für die 
Wahl zum/zur Bürgermeister/-in am 23.10.2016 zugelassen, die hiermit gemäß § 30 Absatz 6 
Kommunalwahlgesetzt für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) bekanntgemacht werden.

lfd. 
Nr.

Namen, 
Vorname Beruf / Stand Geburts-

jahr Hauptwohnung Partei / Wähl-
ergruppe

01 Ladwig, Bodo Landwirt 1953
Hauptstraße 5  

OT Fischbeck (Elbe)   
Wust-Fischbeck

DIE LINKE

Schönhausen (Elbe),  den 29.09.2016

Schröder
Gemeindewahlleiter

Kreiskirchenamt Stendal
Der Gemeindekirchenrat des Evang. Kirchspiels Tangerhütte (Friedhofsträger) hat in seiner 
Sitzung am  19.09.2016 die nachstehende

Änderung 
der Friedhofssatzung vom 27.08.2007

beschlossen:

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof

Neufassung des Abs. (7):
Abraum und Abfälle sind in Mahlpfuhl selbst zu entsorgen. In Tangerhütte darf nur Kompost 
am dafür vorgesehenen Platz abgelegt werden; andere Abfälle sind selbst zu entsorgen.

Ergänzung zu 
§ 13: Arten der Grabstätten

(5) Vorhandene Gewölbegräber dürfen grundsätzlich nicht weiter belegt werden, es sei denn, 
dass die Gewölbe entfernt und verfüllt werden.

§ 15 Wahlgrabstätten

Neufassung des Abs. (1):  
Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen und Urnenbestattungen, an denen auf 
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) in Tangerhütte und 
in Mahlpfuhl verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. 
Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anläßlich eines Todesfalles und nur für die 
gesamte Grabstätte verliehen.  Die Friedhofsverwaltung kann die Erteilung eines Nutzungs-
rechtes ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 3 beabsichtigt ist.

§ 16 Aschenbeisetzungen

Neufassung des Abs. (2): 
Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten, an denen auf An-
trag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nutzungszeit) in Tangerhütte und in 
Mahlpfuhl verliehen und deren Lage gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt 
wird. Urnenwahlgrabstätten können außer in Grabfeldern auch in Mauern, Terrassen und 
Kirchgebäuden eingerichtet werden.

Neufassung des Abs. (4):
In Wahlgrabstätten für Erdbeisetzungen und Ehrengrabstätten können anstelle eines Sarges 
oder zusätzlich bis zu 6 Urnen beigesetzt werden. 

Neufassung des Abs. (6): Auf den Urnengemeinschaftsgrabanlagen in Tangerhütte und Mahl-
pfuhl können 2 Urnen übereinander beigesetzt werden (z.B. Ehepaare).

§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Neufassung des Abs. (3): 
Für die Urnengemeinschaftsgrabanlagen finden ausschließlich liegende flache Grabsteinplat-
ten mit den Namen und Daten der Verstorbenen Verwendung. Der Oberflächenschliff der 
Platten darf darüber hinaus nicht verändert werden. Die Platten - oberflächenbündig und in 
Tangerhütte mit einer Größe bis zu 60 x 60 cm - werden nach Ablauf der Ruhezeit durch den 
Friedhofsträger entsorgt. In Mahlpfuhl finden ausschließlich Plkatten mit einer Größe von 50 
x 50 cm Verwendung.

Öffentliche Bekanntmachung und Inkrafttreten

(1)  Diese Änderung der Friedhofssatzung bedarf zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Be-
kanntmachung.

(2) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt für den Landkreis Stendal.
(3)  Die gültige Fassung der Friedhofssatzung  liegt zur Einsichtnahme im Pfarramt Tanger-

hütte aus.
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(4)  Außerdem wird die Änderung der Friedhofssatzung zusätzlich durch Aushang und Ab-
kündigung bekannt gemacht. 

(5) Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Tangerhütte, den 19.09.2016

Vorsitzende

Mitglied

Kirchenaufsichtlicher Genehmigungsvermerk:
Kreiskirchenamt Stendal

Stendal, den 22.09.2016

Amtsleiterin

Ausfertigung:
Die vom Gemeindekirchenrat des Kirchspiels Tangerhütte am 19.09.2016 beschlossene 
Änderung der Friedhofssatzung für die Friedhöfe Tangerhütte und Mahlpfuhl wurde dem 
Kreiskirchenamt Stendal als zuständiger Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde 
hat am 22.09. 2016 vorstehend genannter Änderung der Satzung die kirchenaufsichtliche 
Genehmigung erteilt.

Die vorstehend benannte Änderung der Friedhofssatzung des Kirchspiels Tangerhütte  wird 
deshalb ausgefertigt und öffentlich bekannt gemacht.

Kreiskirchenamt Stendal

Stendal, den 22.09.2016

Amtsleiterin

Kreiskirchenamt Stendal

Gebührentarif

gemäß § 2 der Friedhofsgebührensatzung
der Ev. Kirchengemeinden Tangerhütte und Mahlpfuhl

I.  Erwerb eines Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten für die Dauer von 25 Jahren  in 
Tangerhütte und in Mahlpfuhl gemäß § 15 der Friedhofssatzung vom 27.8.2007

 (a) in Tangerhütte
 1. für eine Grabstelle: 430,00 € 
 2. für jede weitere Grabstelle: 430,00 €
 3. für die Beisetzung einer Urne in einer schon belegten Grabstelle: 130,00 €
 4.  die Gebühr für einen Urnenplatz in der Urnengemeinschaftsgrabanlage beträgt für 25 

Jahre einschließlich der Grabplatte ohne Beschriftung: 900,00 €
 (b) in Mahlpfuhl
 1. für eine Grabstelle: 300,00 €
 2. für jede weitere Grabstelle: 300,00 €
 3. für die Beisetzung einer Urne in einer schon belegten Grabstelle: 100,00 €
 4.  die Gebühr für einen Urnenplatz  in der Urnengemeinschaftsgrabanlage für 25 Jahre 

(ohne Grabplatte und Beschriftung): 400,00 € 

II.  Für die Verlängerung des Nutzunsgrechts nach § 15 der Friedhofssatzung vom je 
Grabstelle und angefangenem Jahr

 (a) in Tangerhütte
 1. bei Wahlgrabstätten (für eine Grabstelle):  17,00 € 
 2. Verlängerung eines Platzes in der Urnengemeinschaftsgrabanlage (bei Doppelbele-

gung gemäß § 16 (6) der Friedhofssatzung:  36,00 € 
 (b) in Mahlpfuhl
 1. bei Wahlgrabstätten (für eine Grabstelle): 12,00 €
 2. Verlängerung eines Platzes in der Urnengemeinschaftsgrabanlage (bei Doppelbele-

gung gemäß § 16 (6) der Friedhofssatzung: 16,00 € 

III. Gebühren für die Benutzung der Kirche
 (a) in Tangerhütte
 100,00 €
 - bei Beheizung zusätzlich 20,00 €
(b) in Mahlpfuhl
 100,00 €

Kirchenmitgliedern kann diese Gebühr erlassen werden.

IV: Beerdigungsgebühren
 1. bei der Bestattung in einem Wahlgrab 0,00 €
 2.  bei der Bestattung von Aschenresten in einer Grabstätte für Erdbestattungen oder 

einer Urnenwahlgrabstätte je Urne 0,00 €
 3.  für die Bestattung an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen ein Zuschlag von 

50% auf die Tarifstellen Nr. IV. 1 bis 2

V.  Grabmalgebühren
 1. Für die Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmales 0,00 €
 2.  Für die laufende Überprüfung der Standsicherheit eines Grabmales ausser bei liegen-

den Grabmalen: je angefangenem Jahr 0,00 €

VI.  Friedhofsunterhaltungsgebühr
 (a) in Tangerhütte
 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grab und angefangenem Jahr 15,00 € 
 (b) in Mahlpfuhl
 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grab und angefangenem Jahr: 10,00 € 

VII.  Sonstige Gebühren, Sonder- und Nebenleistungen
 1. Für die Überlassung der Friedhossatzung 0,00 €
 2. Für die Überlassung der Friedhofsgebührensatzung 0,00 €
 3. Für das Ausstellen von Zweitausfertigungen von Bescheinigungen 0,00 €
 4. Gebühr zur Erhebung der Friedhofsunterhaltungsgebühr 0,00 €
 5. Verwaltungsgebühr im Bestattungsfalle 0,00 €
 6. Grabkasten-Miete nach Beisetzung 20,00 €
 7. Glockenläuten (Tangerhütte und Mahlpfuhl) 10,00 €.

Dieser Gebührentarif löst den am 03.12. 2008 veröffentlichten Gebührentarif ab.
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